
 
 

 

Bulletin Nr. 01/2026 
 

DMSB-Technik-Reglement Autocross 2026 
 

 

Ab sofort gelten folgende  
Änderungen / Ergänzungen 

 (Änderungen / Ergänzungen sind kursiv gedruckt) 

 

 

Art.2 Technisches Reglement Division 1 und 4 
Neu: 

2.8 Lenkung 

Alle Klassen 

Alle Klassen  
Eine 4-Rad-Lenkung ist nicht erlaubt. Das Lenkrad ist freigestellt, muss jedoch einen 
geschlossenen Lenkradkranz aufweisen. Es muss sich um eine mechanische Lenkung 
handeln. Bedienelemente und Knöpfe am Lenkrad sind verboten.  
Die Lenksäule muss ein (ggf. verkürztes) Serienteil eines vom DMSB anerkannten 
Fahrzeugherstellers sein und muss bei unfallartigen Stößen durch bauliche Maßnahmen 
(z.B. Teleskop, Gelenke, Verformungselement) axial um mindestens 100 50 mm 
nachgeben können. Spurstangen und Gelenke sind freigestellt. Die Lenksäule ist unter 
Beachtung der oben genannten Bedingungen freigestellt. Der Einbau einer Servolenkung 
ist erlaubt. 
 
Begründung: 
Übernahme Bestimmungen der FIA gemäß Anhang J Artikel 279B  

 

 

 

2.9 Räder (Radschüssel und Felge) und Reifen 

Es wird neu hinzugefügt: 

Alle Klassen  
Kein Teil der Radbefestigung darf über die Felgen nach außen hinausragen. Fahrzeug die 
original über ein Achsgeometrie verfügen, durch die keine Tiefbettfelge möglich ist, sind 
hiervon ausgenommen. Der Nachweis hierfür ist durch den Teilnehmer zu erbringen.  

Die Felgen dürfen keine Risse aufweisen und dürfen nicht geschweißt werden. 

 
Begründung: 
Anpassung erforderlich durch technische Sachlage. 

 

 

 



 
 

 

 

2.22.2 Trennwände - Feuerschutzwand 

Neu: 

Alle Klassen  
Eine feuer- und flüssigkeitsdichte Trennwand aus Metall muss das Cockpit vom 
Motorraum trennen. Hinter dem Fahrersitz muss sich die Trennwand vom Boden bis zum 
Dach erstrecken. Vom Boden bis zur Höhe der Türholme muss die Trennwand aus 
Stahlblech mit einer Mindestdicke von 1,0 mm bestehen. Der restliche Teil der Trennwand 
kann aus metallischem Material mit einer Mindestdicke von 0,8 mm bestehen. Die 
Trennwand muss mit M6-Stahlschrauben oder Metallschellen / Metallklemmen / 
Metallkabelbinder sicher am Fahrgestell befestigt werden. Gefährliche Gegenstände 
(brennbare Stoffe usw.) müssen außerhalb des Cockpits transportiert werden. 
 
Begründung: 
Fehlen von Verschraubungsmöglichkeiten an älteren Fahrzeugrahmen. Dadurch ist eine zweite 
Befestigungsmöglichkeit notwendig.  

 

Art. 4 Technisches Reglement Spezialtourenwagen Div. 3 
Pkt. 4.11 Fahrgastraum 

Es wird geändert: 

….. Diese Freiheit gilt jedoch nicht für den Einbau des Motorblocks, der Ölwanne und des 
Zylinderkopfs und des Luftfilters. Der Luftfilter darf sich nicht im Fahrgastraum befinden. 
 
Begründung: 
Korrektur falscher Formulierung 
 

Art. 5 Technisches Reglement Buggy Div. 5 
Pkt. 5.7 Lenkung 

Neu: 

Alle Klassen  
Eine 4-Rad-Lenkung ist nicht erlaubt. Das Lenkrad ist freigestellt, muss jedoch einen 
geschlossenen Lenkradkranz aufweisen.  
Die Lenksäule muss ein (ggf. verkürztes) Serienteil eines vom DMSB anerkannten 
Fahrzeugherstellers sein und muss bei unfallartigen Stößen durch bauliche Maßnahmen 
(z.B. Teleskop, Gelenke, Verformungselement) axial um mindestens 100 50 mm 
nachgeben können. Diebstahlsicherungen müssen entfernt werden. Das Lenkrad muss mit 
einem Schnellverschluss gemäß Artikel 255-5.7.3.9 des Anhangs J von 2019 ausgestattet 
sein. Unter Einhaltung der oben gennannten Bedingungen, ist der Einbau einer Servo- 
und/oder Elektr.- Lenkunterstützung erlaubt. 
 
Begründung: 
Übernahme Bestimmungen der FIA gemäß Anhang J Artikel 279A  

 

 



 
 

 

 

Pkt. 5.17.3 Trennwände - Feuerschutzwand 

Neu: 

Alle Klassen 
Eine dichtabschließende Feuerschutzwand aus Metall mit Mindeststärke 0,8 cm mm muss 
zwischen den zwei hinteren senkrechten Streben (hinterer Hauptbügel) des Überrollkäfigs 
angebracht werden. Sie muss über die gesamte Breite des Überrollkäfigs reichen und vom 
Fahrzeugboden bis zum Fahrzeugdach geschlossen sein.  
Ausnahme: 

a.) Öffnungen für die Durchführung der Sicherheitsgurte 
b.) Bei aufgeladenen Motoren ist eine Öffnung in der Spritzwand unter folgenden 

Bedingungen zulässig: 
- Die Öffnung darf eine maximale Gesamtfläche von 1800 cm² haben 
- Die Öffnung muss höher als die Hälfte der seitlichen Cockpitöffnung liegen 
- Zwischen der Öffnung in der Spritzwand und dem Ladeluftkühler müssen Luftkanäle 

angebracht sein 
- Die Luftkanäle müssen aus feuerfestem Material bestehen 

 
Gefährliche Gegenstände (brennbare Stoffe usw.) müssen vom Cockpit getrennt sein. 
 
Begründung: 
Korrektur Einheit 
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